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Weise , Sammlungen zu veranstalten; die
Glieder der Gemeinden aber: daß jeder nach
seinem Vermögen dazu und dadurch zur Er¬
leichterung des harten Schicksals jener Un¬
glücklichen mit beitrage. Der Ertrag der
Sammlung aus jeder Gemeinde, welcher an
die Commission bis Mitte April einzusenden
ist , wird demnächst öffentlich bekannt gemacht
werden.

Diejenigen, welche Kinder oder Pstegbe-
sohlene in das Institut zu geben wünschen,
haben sich an den Taubstummenlehrer Heu¬
mann in portofrcyen Briefen zu wenden, wel¬
cher sie von den Bedingungen benachrichtigen
wird. Bei den Zöglingen katholischer Con¬
fessio» wird der katholische Pastor zu Wildcs-
hausen veranlaßt werden, sich des religiösen
Unterrichts, so viel thunlich, mit anzuneh¬
men.

MI

iz ) Cammer - Bekanntmachung vom Z
17. März 1820.  xudl . März 2Z. E
1820 . D
Nachstehende, unterm Z. August 180g. Erneuerung der ^

von der Cammer erlassene Bekanntmachung: ^
„Es ist zum öfter« , und besonders seit ei- Zeit- Bestim-
niqer Zeit wahracnommen worden, daßUn - ^ng zur ^
terthanen, welche gegen die, von dem ihnen etwamgcr
Vorgesetzten Amte, ihnen aufgegebene Be- Einrede» ge- s



gen insinurrte
Zahlungs -Be¬
fehle , zur
Uebergabe von
Gesuchen um
Frist mit der
Bezahlung
Herrschaftli¬
cher oder öf¬
fentlicher Ab¬
gaben»

Zahlung von Cammer - oder Arnts - Gebüh¬

ren , Ausdingungs - Geldern , Forst - .oder

sonstigen Brüchen und dergleichen Einreden

vorzutragen nöthig finden , sich damit erst
dann bei der Cammer melden , und eine

augenblickliche Verfügung an das Amt er¬

bitten , wenn von diesem bereits die Pfän¬

dung vorgenommcn , und wohl gar der Ver¬
kauf der Pfandstücke schon publicirt ist , da
doch dergleichen Einreden , wenn Unordnun¬

gen in dein Geschäftsgänge vermieden wer¬

den sollen , sofort auf den erhaltenen Zah¬
lungsbefehl , und vor dem Ablauf der dar¬

in bestimmten Frist , entweder bei dem

Amte , oder wenn sie dort nicht angenom¬
men würden , bei der Cammer vorgestellt

werden müssen » Um also den hieraus un¬
vermeidlich entstehenden Störungen des Ge¬

schäftsganges vorzubeugen , wird hiedurch
Zu jedermanns Nachricht und Warnung be¬

kannt gemacht , daß von jeßt an dergleichen
Einreden , wenn der Supplicant cs bereits

wirklich zur Vollziehung der Pfändung hat
kommen lassen , nur gegen Erstattung der
Pfändungs - Kosten , selbst wenn auch in

der Hauptsache die Einreden gegründet be¬
funden werden möchten , angenommen , in
dem Fall aber , wenn der Verkauf der Pfand¬

stücke bereits wirklich publicirt ist , die


	Seite 21
	Seite 22

